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Ergebnisse des Studientages: 

„Der Europäische und Deutsche Qualifikationsrahmen – Innovationsperspektiven und Problemlagen für den Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen in Deutschland“

am 12.2.2010, KIBOR Tübingen

Dr. Joachim Schmidt, KIBOR Tübingen

Am 12.2.2010 trafen sich auf Einladung des Katholischen Instituts für berufsorientierte Religionspädagogik Tübingen (KIBOR) 25 Expertinnen und Experten, die sich in unterschiedlichen Zusammenhängen bereits mit dem EQR bzw. dem DQR befasst und teilweise auch eigene Positionspapiere formuliert hatten (DKV, DozentInnen der RPIs der Evangelischen Landeskirchen).

Neben dem Austausch über gemeinsame Positionen und Zielsetzungen stand die Erarbeitung konkreter Formulierungsvorschläge für den DQR im Vordergrund der Bemühungen. Zusammenfassend lassen sich folgende Positionen übereinstimmend festhalten:

· Es geht bei den von den Kirchen geäußerten Änderungsvorschlägen nicht um die Einführung „kirchlichen Sonderguts“ in den DQR. Die Vorschläge beziehen sich vielmehr auf ein umfassendes Bildungsverständnis, das von den christlichen Kirchen in ihrer Verantwortung für diese Gesellschaft eingebracht wird und eine Bildung des Menschen zu Frieden, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, zu interkultureller und interreligiöser Verständigung sowie zur Fürsorge für das versehrbare Leben fördert.
· Die anwesenden Teilnehmer äußern ihre Sorge darüber, dass mit den Formulierungen des EQR ein Bildungs- und Kompetenzverständnis transportiert wird, das den berufs- und religionspädagogischen Diskussionen in Deutschland nicht entspricht. Der im EQR vorgenommenen Fokussierung auf „employability“ sollte im DQR ein umfassenderes Bildungsverständnis entgegengesetzt werden. Berufliche und allgemeine Bildung dienen zusammen der Menschenbildung mit dem Ziel, zum verantwortlichen Denken und Handeln im privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Leben zu befähigen, um die Teilhabe an der kulturellen, sozialen, beruflichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu ermöglichen. 
· Der DQR sollte deutlicher als bisher geschehen auf die „Besonderheiten des deutschen Bildungssystems“ eingehen, das sich unter anderem auch durch die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung auszeichnet. Der Ertrag der bildungstheoretischen Diskussion in Deutschland von G. Kerschensteiner bis zu modernen Vertretern der Berufs- und Wirtschaftspädagogik (A. Schelten, P.F.E. Sloane, R. Arnold) weist auf die Bedeutung einer „Stärkung des Menschen“ insgesamt hin. Dies schließt auch die Bedeutung des Erwerbs eines über das Verwertungswissen hinausgehenden Orientierungswissens ein.

· Die Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche halten hierfür die bisherigen Formulierungen des DQR noch nicht für ausreichend und machen daher im Folgenden konkrete Änderungsvorschläge.

· Die Entwicklungen rund um EQR und DQR sollten von der Theologie und den Kirchen auch im Hinblick auf andere Felder im Auge behalten werden (Auswirkungen auf die allgemeine Bildung, besondere Arbeitsfelder wie z.B. die Erzieherinnenausbildung, Bedeutung des informellen Lernens). Hierfür wurde auf der Tagung die Konstituierung eines Fachgremiums vorgeschlagen.

Im Hinblick auf konkrete Änderungsvorschläge zur bisherigen Vorschlagsfassung des DQR wurden auf der Fachtagung zwei Varianten diskutiert: die Aufnahme bestimmter Kompetenzbereiche in die DQR-Matrix oder eine Verdeutlichung der Anliegen in der Präambel bzw. im (noch zu erstellenden) Handbuch zum DQR sowie im Glossar. Die einhellige Tendenz der Teilnehmenden ging in Richtung des letzteren Vorgehens.

Konkret standen im Zentrum der Kritik vor allem die Formulierungen aus dem „Einführungstext DQR“ des „Diskussionsvorschlags“ vom AK Deutscher Qualifikationsrahmen, Seite 3 und 4. Die Änderungen greifen folgende wichtige Anliegen auf:

· Wenn im Zentrum des DQR der Begriff der „Handlungskompetenz“ stehen soll, dann sind hierfür die Formulierungen der KMK besonders hilfreich, die in den „Handreichungen zur Erarbeitung von Rahmenlehrplänen“ (KMK 2007) folgende Definition gibt: „Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird hier verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“ Ähnlich formuliert APO-BK (NRW) § 1 und 6. Besonders die gesellschaftliche Dimension ist in den DQR einzutragen.

· Die im Einführungstext genannten „normativen und ethischen Aspekte der Persönlichkeitsbildung“ oder die genannten Bereiche interkultureller Kompetenz, gelebter Toleranz und demokratischer Verhaltensweisen sind keine „Persönlichkeitsmerkmale“, sondern wesentliche Kompetenzbereiche, die in Bildungsprozessen entwickelt werden können und für das private, gesellschaftliche und berufliche Leben von herausragender Bedeutung sind.

Daher ergeben sich folgende Änderungsvorschläge für einzelne Formulierungen im Einführungstext DQR:

Seite 3 Abschnitt 2 beginnt mit:

„Der DQR berücksichtigt die Besonderheiten des deutschen Bildungssystems und trägt zur angemessenen Bewertung und zur Vergleichbarkeit deutscher Qualifikationen in Europa bei. Er leistet ...“

Seite 3, Abschnitt 3


Formulierungsvorschlag 1:

„Im Zentrum des DQR steht der Begriff der Handlungskompetenz. Dieser umfasst die Fähigkeit und Bereitschaft, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen und für die berufliche, gesellschaftliche und persönliche Entwicklung verantwortlich zu nutzen.“

Formulierungsvorschlag 2:
Die acht Niveaustufen des DQR-Entwurfs beschreiben jeweils die Kompetenzen, die für die Erlangung einer Qualifikation erforderlich sind. Der Kompetenzbegriff, der im Zentrum des DQR steht, bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen und für die berufliche, gesellschaftliche und persönliche Entwicklung  verantwortlich zu nutzen. 

Seite 3, Abschnitt 4

„Normative und ethische Aspekte der Persönlichkeitsbildung wie interkulturelle/interreligiöse Kompetenz, gelebte Toleranz, ethische Reflexionsfähigkeit und demokratische Verhaltensweisen sind für das deutsche Bildungsverständnis und damit auch für den DQR unverzichtbar.“

Seite 4, Abschnitt 1

Der DQR konzentriert sich auf Merkmale, die für ein erfolgreiches Handeln in einem Lern- oder Arbeitsbereich relevant sind. Der DQR-Entwurf unterscheidet zwei Kompetenzkategorien: „Fachkompetenz“ – unterteilt in „Wissen“ und „Fertigkeiten“ und „personale Kompetenzen“, unterteilt in „Sozial- und Selbstkompetenz“. … Personale Kompetenz  bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, und das eigene Leben selbständig und verantwortlich im jeweiligen sozialen, kulturellen bzw. beruflichen Kontext zu gestalten.
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